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Kapitel 12 640
Sondervermögen

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2023 2022 2023 2021

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

12 640 Sondervermögen

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Haus-
haltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 12 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 00 813 Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit. . . . . . . . . . — — — —
Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im
Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen infolge Auflösung der
Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit anfallen, dürfen von den Ein-
nahmen abgesetzt werden.

129 00 813 Ablieferung aus Sondervermögen. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

Gesamteinnahmen Kapitel 12 640. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
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Kapitel 12 640
Sondervermögen

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 640:
Das Kapitel 12 640 dient der Verwaltung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit. Von den ehemals sechs Schul- und Studienfonds ist noch
verblieben der Haus Büren'scher Fonds; hingegen sind durch die Gesetze zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds und zur Auflösung
des Paderborner Studienfonds der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds Münstereifel, der Münster'sche Studienfonds, der Beckum-Ahlen'sche
Klosterfonds und der Paderborner Studienfonds aufgelöst worden. Das Vermögen der Fonds ist auf das Land NRW und die Katholische Kirche aufgeteilt
worden. Soweit das Vermögen auf das Land übergegangen ist, werden die damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben im Kapitel 12 641
nachgewiesen.

Das Sondervermögen Haus Büren'scher Fonds wird vom Stiftsrentamt Büren in Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold verwaltet. Die Einnahmen
und Ausgaben des Sondervermögens Haus Büren'scher Fonds ist in der Beilage 3 dargestellt.

Zu Titel 129 00:
Veranschlagt sind die Mittel, die von den der alleinigen Verfügung des Landes unterliegenden Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit zu den Schul-
kosten, die das Land im Rahmen des Schulfinanzgesetzes und des Steuerverbundes (Gemeindefinanzierungsgesetz) trägt, beigesteuert werden:

Haus Büren'scher Fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — EUR
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Kapitel 12 640
Sondervermögen

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2023 2022 2023 2021

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

428 01 813 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . — — — —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

634 00 813 Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen. . . . . . . . . . — — — —

Gesamtausgaben Kapitel 12 640. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
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Kapitel 12 640
Sondervermögen

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:
Hier sind die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Sondervermögen ohne Entgeltaufwand ausgebracht.

Das Sondervermögen Haus Büren'scher Fonds wird vom Stiftsrentamt Büren verwaltet, das über die nachfolgenden Stellen verfügt:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Stellensoll Stellensoll mehr (+) /
Einreihung vergleichbar 2023 2022 weniger (–)

Laufbahngruppe 2.1 1 1 –
Laufbahngruppe 1.2 7 7 –

Gesamt 8 8 –

Diese Stellen sind in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Haus Büren'scher Fonds in der Beilage 3 ausgewiesen.
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